Beitragsordnung
Der Mitgliedsbeitrag für das Fitness-Center bzw. die Gymnastikangebote ist ein monatlicher Beitrag. Er wird stets ab dem Zeitpunkt der Mitgliedschaft, d.h. nach dem zweimaligen Probetraining fällig. 
Die Mitgliedschaft schließt eine Sportunfall- und Haftpflichtversicherung durch den Badischen Sportbund e.V. mit ein. Sie kann jedoch nur in Anspruch genommen werden, wenn kein Beitragsrückstand vorhanden ist.
Beitragszahlungen werden nur bargeldlos -wie in der Beitrittserklärung festgelegt- vorgenommen. Der rechtmäßige Einlass (nur wenn Beitragsabbuchung erfolgen konnte) wird durch einen Chip, der ein Drehkreuz frei gibt, gesteuert.
Für den Chip werden 10,-- € Gebühr verlangt, die bei Vereinsaustritt und Rückgabe desselben wieder erstattet werden. Den Chip bitte nicht als Briefbeilage mit versenden, sondern persönlich abgeben.
Achtung: Der Chip lässt nur ein einmaliges Betreten pro Trainingstag zu.
Ab dem 1.7. 2011 gelten folgende Beitragssätze incl. Sauna
Erwachsene: Fitness-Center inkl. Gymnastik    monatlich. 23,50 €
Schüler; Studenten u. Rentner:          „               monatlich 18,-- €
Gymnastikangebote:                                             monatlich 15,-- €

Die z.Zt. gültigen Trainingszeiten und Gymnastikangebote sind durch Aushang einzusehen, oder über die Homepage: www.acforst.de zu erhalten.
Eventuelle Änderungen, die sich aus dem Sportbetrieb des Vereins, sonstigen Veranstaltungen oder anderen unab-wendbaren Ereignissen (Reparaturen, Urlaub, Krankheit o.ä.)  ergeben sollten, werden durch Aushang veröffentlich.
Die Austrittserklärung ist nur schriftlich möglich, und wird nur mit einer Kündigungsfrist von 1 Monat zum Ablauf des Beitragsjahres anerkannt. Eine Bestätigung seitens des Vereins erfolgt nicht.
Hausordnung
Die Sportbereiche dürfen nur mit sauberen Sportschuhen und artgerechter Trainingsbekleidung betreten werden. So sollten Joggingschuhe nicht mit in die Umkleide- u. Duschräume genommen werden, und keinesfalls dort gereinigt werden.
Im Fitness-Center muss für das Gerätetraining ein Handtuch benutzt werden.
Getränkeflaschen dürfen nur in Plastikflaschen mitgeführt werden.
Die Sauna darf nur nach vorheriger Ganzkörperreinigung genutzt werden, und nur mit einem ausreichend großen Saunatuch als Ganzkörperunterlage.
Die Körperauflagefläche der Solarien bitte nach Benutzung mit dem bereitgestellten Infektionsmittel säubern.
Schädigt ein Teilnehmer durch sein nichtangepasstes Verhalten sich oder die Einrichtung des Vereins, oder er verstößt gegen die Anweisung der Vereinsleitung oder deren Beauftragte, so kann er zeitlich begrenzt, oder in besonders schweren Fällen fristlos ausgeschlossen werden, ohne dass dem Verein hieraus irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Bei mutwilliger Beschädigung von Vereinsinventar wird Schadensersatz verlangt. Bei Weigerung erfolgt Strafanzeige. 
Wir übernehmen bei Diebstählen grundsätzlich keine Haftung. Gegen eine Kaution von 25,00 € kann ein Wertfach angemietet werden.
 
